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Nachdem unser Kollege Helmut Neubacher aus der 
Steiermark seit vier Jahren an einer umfassenden 
Chronik der österreichischen Berufsjäger arbeitet, ha-
ben wir Berufsjäger in Niederösterreich zu unserem 
20-jährigem Vereinsjubiläum nur einen kleinen Rück-
blick in unsere jüngere Vergangenheit gewagt.

Der Berufsjäger hat in Niederösterreich eine lange Ge-
schichte. Der Wandel der Zeit veränderte die Wertig-
keit mancher Berufe, andere verschwanden dagegen 
ganz. Dieses Schicksal ereilte 1963 auch die Berufs-
jäger. 
Diese Festschrift soll die Entstehung, den Aufstieg, das 
Verschwinden und die Wiedergeburt dieses Berufes 
dokumentieren.

Vor vielen Jahren waren die Menschen Jäger und 
Sammler, es war lebensnotwendig seine Familie durch 
die Jagd zu ernähren. Der Mensch war eigentlich Jä-
ger, bis durch die Landwirtschaft andere Möglichkeiten 
zum Überleben gefunden wurden.

Diese lange Zeit des Jagens hat sich tief in die Men-
schen eingeprägt, sie schlummert in jedem von uns, 
verkümmert jedoch von Generation zu Generation. 
Manche Menschen jedoch üben die Jagd noch aus. 
Sie sind der kleine Rest der urzeitlichen Jäger und 
Sammler. Ihr Herz gehört der Jagd, die sich natürlich 
technisch völlig verändert hat. Jagdliche Grundsätze 
sind aber geblieben:
•	 Der	Jäger	muss	mit	der	Natur	denken	und	füh	
 len, sonst wird er nichts erlegen und erleben.
•	 Er	muss	sich	einfügen	in	den	Kreislauf	der	Na	
 tur, um die Zusammenhänge Tier - Natur - Le 
 bensraum zu begreifen und zu verstehen.
•	 Ja,	er	muss	Teil	dieses	Kreislaufes	werden,	
 um wirklich vom Beruf aus oder von Berufung  
 aus Jäger zu werden.

Schlächter, Angeber und Hobbykiller gibt es genug. Sie 
sind aber nicht Teil dieses Kreislaufes, ja, sie sind so-
gar ein Störfaktor der Natur.
Personen,	 die	 mit	 dem	 Wild	 empfinden,	 Menschen,	
die in Notzeiten alles in Kauf nehmen um das Wild zu 
versorgen, Jäger, die eine faire Jagd auf ihr Wild aus-
üben, sie sind von Beruf aus Jäger, sie verdienen die 
Bezeichnung Berufsjäger.

Auf Wunsch des Vorstandes der NÖ Berufsjägerverei-
nigung wurde mir die ehrenvolle Aufgabe zuteil, eine 
Festschrift zum 20. Gründungsjubiläum zu schreiben. 
Ich bedanke mich bei allen, die mich bei dieser Arbeit 
unterstützt haben!

BFÖ ROJ Johann Schweiger

Vorwort
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Nach der Revolution 1848 hat sich vieles in der Monar-
chie verändert. Durch die Freigabe der Jagd für jeden 
Grundeigentümer hatten die Wildstände schwer gelit-
ten. Durch verschiedene Verordnungen begann sich 
das Reviersystem durchzusetzten. 
In der Monarchie waren nur in Österreich (ohne Un-
garn) 20.000 Menschen jagdlich in verschiedenen Po-
sitionen beschäftigt. Sehr viele Berufsjäger waren da-
mals beim Adel und bei großen Betrieben angestellt. 
Die Jagd hatte gesellschaftlich einen sehr hohen Stel-
lenwert.
Für die Berufsjäger wurde eine staatliche Prüfung ver-
pflichtend	eingeführt.	
Erstmals	 findet	man	 im	 "Reichsgesetzblatt	 für	 die	 im	
Reichsrate	vertretenen	Königreiche	und	Länder"	vom	
25. Juni 1889 folgende Verordnung: 
Verordnung des Ackerbauministeriums vom 14. Juni 
1889 betreffend die Prüfung für den Jagd- und Jagd-
schutzdienst. 
Diese Staatsprüfung wird es mit einer kurzen Unterbre-
chung bis 1963 geben. Wer diese Prüfung mit Erfolg 
bestand, war staatlich geprüfter Jäger.
Aber auch die „Beeidete Wache“ hatte ihren Ursprung 
in der Monarchie. 1854 wurde zum größeren Schutz 
des Jagdrechts gegen widerrechtliche Eingriffe, ins-
besondere gegen Wilddiebe und Jagdfrevler, dieses 
Jagdaufsichtspersonal	gesetzlich	verankert.	Verpflich-
tend war damals schon ein Dienstabzeichen, das auf 
der linken Brustseite zu tragen war.

Auszug aus dem Reichsgesetzblatt vom 
25. Juni 1889:
§ 1

Kandidaten, welche die behördliche Bescheinigung 
ihrer fachlichen Eignung zum Jagd- und Jagdschutz-
dienst anstreben, haben sich der in dieser Verordnung 
geregelten Prüfung zu unterziehen. 
Zwecks Zulassung zu derselben haben sie nachzuwei-
sen: 
1. Die Vollendung des 18. Lebensjahres
2. Eine mindestens einjährige praktische Ver-
wendung im Jagddienst.

§ 2

 Die Gesuche um Zulassung zur Prüfung müssen spä-
testens bis zum 31. Juli des Jahres, in welchem die 
Prüfung abgelegt werden soll, bei der nach dem Wohn-
ort des Kandidaten zuständigen politischen Landesbe-
hörde eingereicht werden. 
Jeder Kandidat hat seinem Gesuche beizulegen: Den 
Tauf- oder Geburtsschein, sowie das Zeugnis über die 
im §1, Punkt 2 geforderte praktische Verwendung.

§ 3

Die politische Landesbehörde entscheidet über die Zu-
lassung der Prüfung.
Die vorgeschriebene Praxis kann auch nach dem Ein-
reichungstermin beendet werden, muss aber jedenfalls 
vor dem Prüfungstermin beendet sein und der Prü-
fungskommission nachgewiesen werden.
Personen, welche wegen eines Verbrechens oder we-
gen der Übertretung des Diebstahls oder der Verun-
treuung, der Teilnahme an denselben oder des Betru-
ges oder wegen der im §1 des Gesetzes vom 28. Mai 
1881 oder im §1 des Gesetzes vom 25. Mai 1883 an-
geführten Vergehen, beziehungsweise Übertretungen 
verurteilt worden sind, werden während der im Gesetz 
vom 15. November 1867 festgesetzten Zeitdauer zur 
Prüfung nicht zugelassen. 

§ 4

Die	Prüfung	findet	jährlich	vor	der	für	die	Staatsprüfung	
aus dem Forstschutz- und technischen Hilfsdienst in 
Gemäßheit der Verordnung vom 11. Februar 1889 ge-
bildeten Prüfungskommission statt.
Fungieren im Lande mehrere solche Prüfungskom-
missionen so sind die einzelnen Kandidaten für die 
Prüfung aus dem Jagd- und Jagdschutzdienst der Prü-
fungskommission an jenem Orte zuzuweisen, welcher 
ihrem Wohnort am nächsten liegt. 
Wird in einem Land die Prüfung für den Forstschutz- 
und technischen Hilfsdienst wegen Mangels an Kan-
didaten nicht abgehalten, so sind die Kandidaten der 
Prüfung für den Jagd- und Jagdschutzdienst einer 

Geschichtliches
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anderen politischen Landesstelle, bei welcher die Prü-
fung für den Forstschutz und technischen Hilfsdienst 
abgehalten wird, zuzuweisen. 

§ 5

Bei der Prüfung aus dem Jagd- und Jagdschutzdienst 
hat jener Prüfungskommissionär zu prüfen, welchen 
bei der Staatsprüfung für den Forstschutz und tech-
nischen Hilfsdienst die Prüfung aus dem im §37 der 
Verordnung vom 11. Februar 1889 als Gruppe II be-
zeichneten Gegenständen obliegt. 
Der Vorsitzende leitet den gesamten Prüfungsakt; er, 
sowie der zweite Prüfungskommissionär, haben das 
Recht, Fragen zu stellen. 

§ 6

Die Prüfung hat nach der Staatsprüfung für den Forst-
schutz und technischen Hilfsdienst und im tunlichsten 
Anschluss	an	dieselbe	stattzufinden.
Der Tag und die Stunde, an welchen die Kandidaten 
sich bei dem Vorsitzenden zu melden haben, ist den-
selben von der politischen Landesbehörde rechtzeitig 
bekannt zugeben.
Die Prüfung besteht aus einer schriftlichen und einer 
mündlichen Prüfung im geschlossenen Raum.
Bei Beginn der Prüfung haben die Kandidaten dem 
Vorsitzendem in geeigneter Weise ihre Identität, fer-
ner im Falle des §3, Zeile 2 die Vollendung der vorge-
schriebenen Praxis, sowie den Erlag der Prüfungstaxe 
oder die Befreiung davon nachzuweisen und den vor-
schriftsmäßigen Zeugnisstempel zu übergeben. 

§7

Gegenstände der Prüfung sind:
1. Jagd, das ist Kenntnis der jagdbaren Tiere 
und ihre Lebensweise, der verschiedenen Jagd- und 
Fangmethoden, der im Jagdbetrieb üblichen weidmän-
nischen Benennungen, endlich der die Jagd betreffen-
den gesetzlichen Vorschriften jenes Landes, in dem 
der Kandidat wohnhaft ist.
2.	 Kenntnis	 der	 die	 Rechte	 und	 Pflichten	 der	
Schutzorgane betreffenden gesetzlichen Vorschriften 
jenes Landes, in welchem der Kandidat wohnhaft ist.

§8

Für die schriftliche Prüfung werden vom Vorsitzenden 
zwei Fragen gestellt. 
Die schriftliche Prüfung dauert längstens eine Stunde.
Der Vorsitzende und die Prüfungskommissionäre ha-
ben die schriftlichen Ausarbeitungen noch am Tage der 
schriftlichen Prüfung selbst durchzusehen. 
Im	übrigen	finden	auf	die	schriftliche	Prüfung	die	Be-
stimmungen des §38, beziehungsweise 12, der Verord-
nung vom 11. Februar 1889 sinngemäß Anwendung. 

§9

Die mündliche Prüfung beginnt tunlichst noch am Tage 
der schriftlichen Prüfung und ist für diesen Tag die Zeit-
dauer der mündlichen Prüfung vom Vorsitzenden zu 
bestimmen. An den folgenden Tagen hat die Prüfung 
nicht länger als 8 Stunden täglich zu dauern. 
Die mündliche Prüfung ist öffentlich. Die Kandidaten 
sind in alphabetischer Reihenfolge zu prüfen. Die Prü-
fungszeit beträgt für jeden Kandidaten ein halbe Stun-
de. 

§10

Im	 Betreff	 der	 Klassifikation	 und	 der	 Kundmachung	
derselben	finden	auch	bei	der	Prüfung	aus	dem	Jagd-	
und Jagdschutzdienst die §§ 40 und 41 der Verordnung 
vom 11. Februar 1889 Anwendung.

§11

Jene Kandidaten, welche die Prüfung mit wenigstens 
genügendem Erfolge bestanden haben, erhalten ein 
nach Formular A ausgefertigtes, vom Vorsitzendem 
und den Kommissionären unterschriebenes, mit dem 
bei der Staatsprüfung für den Forstschutz und tech-
nischen Hilfsdienst zu verwendenden Siegel der Prü-
fungskommission versehenes, vorschriftsmäßig ge-
stempeltes Zeugnis.
Jene Kandidaten, welche die Prüfung nicht bestanden 
haben, erhalten eine nach Formular B auszufertigende 
Verständigung über das Ergebnis ihrer Prüfung.
Den anwesenden Kandidaten ist des Zeugnis oder die 
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Verständigung nebst den Beilagen ihrer Zulassungs-
gesuche, beziehungsweise dem Zeugnisstempel vom 
Vorsitzenden	 bei	 der	 nach	 §10	 stattfindenden	 Kund-
machung zu übergeben, den Anwesenden aber durch 
die politische Landesbehörde oder durch die politische 
Behörde erster Instanz zu übersenden.

§12

Die Wiederholung der Prüfung ist nicht beschränkt und 
hat in den ordentlichen Prüfungsterminen zu erfolgen, 
zu welchen die Anwendung gemäß §2 zu geschehen 
hat. 
Die stattgefundene Wiederholung ist in dem Zeugnis 
nicht ersichtlich zu machen.

§13

Über den gesamten Prüfungsakt ist ein Protokoll ge-
mäß §45 der Verordnung vom 11. Februar 1889 und 
unter entsprechender Verwendung des dafür vorge-
schriebenem Formulars aufzunehmen. 
Das Protokoll ist, eventuell im Wege der Bezirkshaupt-
mannschaft an die politische Landesstelle einzusen-
den. Letztere hat aufgrund des Prüfungsprotokolls eine 
Tabellarische Übersicht nach Formular C anzufertigen 
und dem Ackerbauministerium einzusenden.

§ 14

Jeder Kandidat hat vor Beginn der Prüfung, bezie-
hungsweise der Wiederholungsprüfung, eine Prüfungs-
taxe	von	5	fl.	bei	der	betreffenden	k.k.	Landeszahlstelle,	
oder wenn die Prüfung bei einer Bezirkshauptmann-
schaft	stattfindet,	bei	dem	betreffendem	Steueramte	zu	
erlegen und die bezügliche Quittung dem Vorsitzenden 
der Prüfungskommission einzuhändigen, welche dem 
Prüfungsprotokoll beizulegen ist.
Die Befreiung von der Entrichtung der ganzen oder 
halben Prüfungstaxe kann die nach dem Wohnort des 
Kandidaten zuständige politische Landesbehörde in 
besonders berücksichtigungswürdigen Fällen erteilen. 
Das Gesuch um diese Befreiung ist gleichzeitig mit 
dem Gesuche um Zulassung zur Prüfung, oder abge-
sondert von demselben einzubringen. Die Armut des 
Kandidaten, und wenn dritte Personen zu seiner Erhal-
tung	gesetzlich	verpflichtet	sind,	auch	die	Armut	dieser	

Personen, ist durch ein von den Gemeindevorstehern 
des letzten Wohnortes ausgestelltes Armutszeugnis 
nachzuweisen.
In dem Gesuche zur Befreiung und in dem Armuts-
zeugnis sind jene Verhältnisse anzuführen und zu be-
stätigen, welche die Armut begründen.
Der politischen Landesbehörde steht es frei, nach ei-
genem Ermessen in einzelnen Fällen dem Befreiungs-
werber noch weitere Nachweisungen über die Armut 
aufzutragen oder solche von Amtswegen einzuholen.
Die Befreiung von der Entrichtung der ganzen oder 
halben Prüfungstaxe kann unter den eben angeführten 
Voraussetzungen auch für Wiederholungsprüfungen 
angesucht und erteilt werden.

§ 15

Im Betreff der Gebühren der Mitglieder der Prüfungs-
kommission	und	der	Regiekosten	finden	auch	hinsicht-
lich der Prüfung aus dem Jagd- und Jagdschutzdienst 
die Bestimmungen der §§ 47 und 48 der Verordnung 
vom 11. Februar 1889 Anwendung.

§ 16

Das Zeugnis über die bestandene Prüfung für den 
Jagd- und Jagdschutzdienst befreit im Falle der nach-
träglichen Ablegung der Prüfung für den Forstschutz 
und technischen Hilfsdienst nicht von der Ablegung 
dieser letzteren Prüfung in dem ganzen, durch §37 der 
Verordnung vom 11. Februar 1889 vorgeschriebenem 
Umfange. 
Hingegen gilt das Zeugnis über die bestandene Staats-
prüfung für den Forstschutz und technischen Hilfs-
dienst zugleich auch als behördliche Bescheinigung 
der fachlichen Eignung für den Jagd- und Jagdschutz-
dienst.

§17

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1889 in Kraft.

Anschließend	befindet	sich	eine	Originalkopie	der	Ver-
ordnung des Ackerbauministeriums vom 14. Juni 1889, 
betreffend die Prüfung für den Jagd- und Jagdschutz-
dienst.
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Am 26. Oktober 1905 wurde der Verein „Grünes Kreuz“ 
gegründet. Er war zwar keine Berufsjägervereinigung, 
zu einer seiner wichtigsten Aufgaben gehört bis zum 
heutigen Tag die Unterstützung der Berufsjäger, be-
sonders der Witwen und Waisen von unschuldig in Not 
geratenen Jägern. Das Grüne Kreuz wurde am 26. 
August 1938 kurzzeitig aufgelöst, hat aber 1946 seine 
Vereinstätigkeit wieder aufgenommen.
Auch bei der Gründung der NÖ Berufsjägervereinigung 
1994 wurde diese tatkräftig unterstützt. 

1911 wurde der Reichsverband Österreichischer Forst-
leute und Berufsjäger gegründet. Dieser Verband war 
eine freiwillige Vereinigung von verschiedenen forstli-
chen Berufen und den Berufsjägern. 

Auszug aus den Statuten des „Reichsverbandes österreichischer Forstleute und Berufsjäger“

Beim Beitritt zum Verein musste 1 Krone und darauffol-
gend monatliche wieder je 1 Krone einbezahlt werden.
Für Mitglieder wurde dafür im Streitfall ein Rechts-
anwalt vom Verein zur Verfügung gestellt. Außerdem 
wurde im Todesfall ein kleiner Geldbetrag an die Witwe 
ausbezahlt. Weiters konnten Fortbildungen und Kurse 
besucht werden. 
Es gab also einige Vergünstigungen, aber der Verein 
dürfte nicht allzulange bestanden haben. Monatlich 
1 Krone Mitgliedbeitrag war wahrscheinlich den eher 
armen Arbeitnehmern zuviel.  Letzte Aufzeichnungen 
über	diesen	Reichsverband	finden	sich	bis	in	die	30er	
Jahre.
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Nach Ende des Ersten Weltkrieges war nur ein kleines 
Land vom einistgen Vielvölkerstaat geblieben. Dieser 
Reststaat wurde in neun Bundesländer aufgeteilt und 
von vielen für nicht lebensfähig gehalten. Fast alle Be-
reiche mussten in dieser I. Republik neu geschaffen 
und geordnet werden. 
Forstdirektor Hofrat Ing. Karl Leeder verdanken wir die 
genaue Beschreibung der damaligen jagdlichen Gege-
benheiten. 
Er verfasste 1926 für die Hörer der Hochschule der 
Bodenkultur in Wien ein einfaches Lehrbuch mit dem 
Titel „Wildkunde und Jagdbetrieb“. Im Frühjahr 1929 
ersuchte die Schriftleitung von der Zeitschrift „Öster-
reichisches Weidwerk“ Ing. Leeder einen Leitfaden zu 
schreiben, der in noch wesentlich kürzerer Form das 
Wichtigste der österreichischen Jagd enthalten sollte. 
Dies war der Leitfaden zur Prüfung für Kandidaten, die 
zur Jagd- und Jagdschutzprüfung, also zur staatlichen 
Berufsjägerprüfung, antreten wollten. 
Wörtlich schreibt Ing. Leeder in der Einleitung:
Mit Verordnug des Ackerbauministeriums vom 14. Juni  
1889, RGBL Nr. 100, und den hiezu erlassenen Nach-
trägen wurde verfügt, dass Kandidaten welche die be-
hördliche Bescheinigung ihrer fachlichen Eignung zum 
Jagd- und Jagdschutzdienst anstreben, sich einer Prü-
fung zu unterziehen haben (Prüfung für den Jagd- und 
Jagdschutzdienst). 
Voraussetzung zur Prüfungszulassung war wieder die 
Vollendung des 18. Lebensjahres und eine mindestens 
einjährige Verwendung im Jagddienst. 

In seinem Leitfaden zur Jagdprüfung beschrieb er auch 
die damalige gesetzliche Situation der Jägerschaft. 
Eine generelle Jagdprüfung gab es damals nicht. Die 
einzige jagdliche Prüfung war die Staatsprüfung für den 
Jagd- und Jagdschutzdienst, also für die Berufsjäger. 
Wer die Jagd ausüben wollte, konnte sich auf der Be-
zirkshauptmannschaft gegen eine Gebühr eine Jagd-
karte für einen Kalendermonat,  für ein Jagdjahr oder 
für drei aufeinanderfolgende Jagdjahre lösen. Er muss-
te aber auch im Besitz eines Waffenpasses sein. Wei-
ters gab es noch die „Öffenliche Wache“. Diese Perso-
nen wurden zum Schutz der verschiedenen Zweige der 
Landeskulturen (Forst-, Jagd-, Feldschutz, Schutz der 
Fischerei, usw.) vereidigt.

Hiezu war nötig:
1.  die österreichische Bundesbürgerschaft
2.  das zurückgelegte 20. Lebensjahr
3.  musste sich die politische Bezirksbehörde 

durch entsprechendes Befragen die Überzeugung 
verschafft haben, dass der zu Beeidende mit den 
Rechten	 und	 Pflichten	 einer	 öffentlichen	 Wache	
hinreichend vertraut ist.

Die Bedingungen 2 und 3 fallen weg, wenn der Be-
treffende die Saatsprüfung für Forstwirte oder für den 
Forstschutz und den Technischen Hilfsdienst oder die 
Prüfung für den Jagd- und Jagdschutzdienst  abgelegt 
hat.
Diese „Öffentlichen Wachen“ werden 1963 still und lei-
se die Berufsjäger mit der Jagd- und Jagdschutzprü-
fung „ablösen“.

1931 wurde in Niederösterreich eine feiwillige Jagd-
prüfung  eingeführt und einige Jahre später wurde per 
Gesetz	die	Prüfung	verpflichtend.

Nach Einmarsch der Deutschen Truppen 1938 und den 
damit verbundenen Anschluss an das deutsche Reich 
wurde die alte Ausbildungsordnung von 1889 durch 
das Reichsjagdgesetz abgelöst. 
Die Berufsjäger der Ostmark wurden der Abteilung für 
Berufsjäger Berlin, Leipzigerplatz 11, unterstellt. Erst-
mals gab es eine Berufsjägervereinigung und eine kla-
re Ausbildungsordung.

Kurzer Auszug aus dem Reichsjagdgesetz von 1936:
§39, Absatz 2
Der §39 Absatz 2 des Gesetzes lässt die Möglichkeit 
zu, eine Person ausschließlich zu Beaufsichtigung der 
Jagd, nicht auch zur Ausübung der Jagd, anzustellen. 
Auf	solche	Personen	finden	die	Vorschriften	des	Ge-
setzes über Jagdschutz keine Anwendung. Ihre Dienst-
befugnisse richten sich ausschließlich nach dem abge-
schlossenen Dienstvertrag. Sind solche Angestellte im 
Besitz eines Jagdscheins - ohne dass sie jedoch als 
Jagdaufseher bestätigt sind - so entspricht ihre Stel-
lung jenen der Jagdgäste. Die besondere Stellung als 
Jagdschutzberechtigte und die damit verbundenen öf-
fentlich rechtlichen Aufgaben erhalten die Jagdaufse-
her und Berufsjäger erst durch die Bestätigung seitens 
der unteren Verwaltungsbehörde. Die Bestätigung ei-
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nes solchen Jägers als Jagdschutzberechtigten kann 
von dem Nachweis der Ablegung der für Berufsjäger 
vorgeschriebenen Prüfung abhängig gemacht werden. 
Dies ist durch den Erlass des Reichsjägermeisters vom 
2. Februar 1938 - R552 - mit Wirkung vom 1. April 1938 
geschehen. Die Stellung der bisher bestätigten Jäger 
bleibt hier durch unberührt. Die Ausbildung, Prüfung 
und Anerkennung von Berufsjägern ist durch Erlass 
des Reichsjägermeisters vom 19. November 1936 - 
Nr. 100/37 - geregelt. Die deutsche Jägerschaft, Ab-
teilung für Berufsjäger, Berlin, Leipzigerplatz 11, regelt 
und überwacht hiernach die Ausbildung und Prüfung 
der Berufsjäger und erkennt ihnen die Dienstbezeich-
nung zu. Erst durch die Ablegung der Prüfung erhält 
der Jäger die Berechtigung, sich Berufsjäger zu nen-
nen, während er sonst diese Bezeichnung nicht führen 
darf. Die Abteilung für Berufsjäger ist dem Reichjäger-
meister unterstellt. Die Prüfung der Berufsjäger (Hilfs- 
und Revierjägerprüfungen) werden nach Bedarf in den 
einzelnen Landesteilen angeordnet. Sie werden von 
einer von der Abteilung für Berufsjäger eingesetzten 
Prüfungskommission, deren Leitung im allgemeinen 
in der Hand des zuständigen Landes oder Gaujäger-
meisters liegt, vorgenommen. In der Übergangszeit 
werden auch solche Jäger zur Prüfung zugelassen, 
die eine an sich vorgeschriebene Lehrzeit bei einem 
von der Abt.f.B.J anerkannten Lehrherrn nicht abge-

Im Anschluss folgt die Originalkopie aus dem Reichjagdgesetz.:

leistet haben, aber mindestens sechs beziehungswei-
se acht Jahre in ihrem Beruf tätig gewesen sind. Nach 
Aufhebung der Übergangsbestimmungen werden nur 
noch Lehrlinge zur Hilfsjägerprüfung zugelassen, die 
die vorgeschriebene Lehrzeit bei einem anerkannten 
Lehrherrn abgeleistet haben, zur Revierjägerprüfung 
nur noch geprüfte Hilfsjäger. Nur die von der Abt.f.B.J 
geprüften Berufsjäger gelten als geprüfte Hilfs- oder 
Revierjäger, anderweitige, etwa in früherer Zeit vor 
jagdlichen Vereinen usw. abgelegte Prüfungen sind 
nicht anerkannt. Nur die von der Abt.f.B.J anerkann-
ten Berufsjäger sind berechtigt, die durch Erlass des 
Reichsjägermeisters vom 18. Jänner 1937 - R434 - vor-
geschriebene Uniform der Berufsjäger und die von der 
Abt.f.B.J ausgegebenen Rangabzeichen für geprüfte 
Hilfs- und Revierjäger zu tragen. Um Härten zu ver-
meiden, ist durch Erlass des Reichsjägermeisters vom 
19. November 1936 angeordnet, dass Berufsjäger, die 
am 1. Jänner 1936 das 55. Lebensjahr vollendet haben 
und in den letzten 15 Jahre ununterbrochen hauptamt-
lich im Jagdschutz tätig gewesen sind, auf Antrag mit 
geprüften Revierjägern ohne Ablegung einer Prüfung 
gleichgestellt werden können. Die Berufsjäger erhalten 
nach §27 Absatz 3 Buchstabe b einen unentgeltlichen 
Jagdschein. Wie oben angeführt, werden künftig nur 
noch Berufsjäger als Jagdschutzberechtigte bestätigt 
werden.
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Von unserem Kollegen Bernd Ockenfeld aus Deutschland wurden uns folgende interessante Unterlagen über Be-
rufsjäger im 3. Reich übermittelt. Alle diese Bestimmungen traten mit Einmarsch der Deutschen Truppen 1938 auch 
in Österereich in Kraft.
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Auszug aus dem Reichsjagdgesetz vom 19. Jänner 1939, indem die Übergangsbestimmungen für die Berufsjä-
ger  in der Ostmark erklärt werden:
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Ankündigung einer Berufsjägerprüfung für Kandidaten aus der Ostmark (Niederösterreich) in Graz:
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In vielen Betrieben waren die vorgesehenen Uniformen 
für Berufsjäger noch gar nicht ausgeliefert, als schon 
der 2. Weltkrieg ausbrach. 
Nachdem das „1000 jährige Reich“ in Ös-
terreich nur sieben Jahre existiert hat und Schre-

cken und Gräuel des Krieges 1945 vorüber wa-
ren, trat 1946 in der II. Republik wieder die alte 
K.u.K. Verordnung vom 14. Juni 1889 in Kraft. 
Am beigelegten Prüfungszeugnis steht wieder „gemäß 
der Min.-Verordnung vom 14. Juni 1889.“
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Der Krieg hat auch vielen Berufsjägern das Leben ge-
kostet. Mag. Dr. Sepp Allinger schrieb in einem Artikel 
des Weidwerks über die Sorgen und Nöte der Berufs-

jäger in der damaligen Zeit (1949). 
Von ihm wird auch klar erklärt, wer damals als Berfus-
jäger gestzlich anerkannt wurde.
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Im selben Artikel wird auch der Jagdaufseher (Öffentliche Wache) und sein Aufgabenbereich deffiniert.
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Revierjäger J. Wehofschitz schrieb in den Nachkriegs-
jahren über die Ängste der damaligen Berufsjäger. Er 
ließ auch schon anklingen, dass die erforderliche ein-
jährige Praxiszeit nicht immer korrekt eingehalten wird.

Außerdem deutet er schon die Gefahr an, dass Betrei-
be nur noch Jagdaufseher (beeidete Wachen) anstel-
len könnten.
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Die jagdlichen Angelegenheiten regelte ab 1949 das 
neue Jagdrecht (Dr. Josef Kimmel). 
Zur Anstellungspflicht von Berufsjägern steht in diesem 
Gesetz:
§ 63 Abs. 5: Für Jagdgebiete, die ein Ausmaß von 2000 
bis  3000 ha umfassen, ist wenigstens ein Berufsjäger, 
für je weitere (angefangene) 1000 ha ein weiterer Be-
rufsjäger hauptberuflich zu bestellen.

1950 waren bei den verschiedensten Betrieben in 
Niederösterreich rund 270 Männer als Berufsjäger be-
schäftigt. 
Im Schematismus der Forstbetriebe über 50 Hektar in 
Niederösterreich sind in der Personalaufstellung
81 Berufsjäger
52 Forstwarte und 
137 Heger aufgelistet.
(ohne Forstwirte und Förster)

Immer mehr Betriebe umgingen die Anstellung eines 
Berufsjägers und beschäftigten sogennante “Öffentli-
che Wachen“ als beeidete Jagdschutzorgane. Diese 
wurden teilweise halbtags wie ein Berufsjäger einge-
setzt, die andere Zeit arbeiteten diese in anderen Be-
rufen.
Da es keine Berufsjägervereinigung gab, blieben diese 
Missstände erhalten.
Aber es sollte noch schlimmer kommen:

Durch verschiedene Forstrechtbereinigungs-
gesetze (1962) wurde die Staatsprüfung 
für den Forst und teschnischen Hilfsdienst 
abgeschafft. Da die Jagdschutzprüfung in 
NÖ immer ein Teil dieser Prüfung war, ver-
schwand damit auch die Staatsprüfung für 
den Jagdschutzdienst. Weitere Schwierig-
keiten folgten. 

In der Kundmachung der NÖ Landesregierung vom 28. 
Oktober 1969 womit das NÖ Jagdgesetz wieder ver-
lautbart wird, stand unter § 65 Abs. 5 :
Die Bezirksverwaltungsbehörde hat für mehr als 3000 
ha umfassende Jagdgebiete nach Anhören des Be-
zirksjagdbeirates und der Bezieksgeschäftsstelle des 
NÖ Landesjagdverbandes dem Jagdausübungsbe-
rechtigten die Bestellung eines hauptberuflichen Jagd-

aufsehers aufzutragen. Umfasst das Jagdgebiet mehr 
als 3000 ha , so ist für je weitere 1000 ha ein hauptbe-
ruflicher Jagdaufseher zu bestellen. 
Die Definition eines Berufsjägers, wie sie im bisheri-
gen Abs. 6 enthalten war, wurde fallen gelassen, zumal 
diese Bezeichnung lediglich die Art der tatsächlichen 
Berufsausübung zum Ausdruck brachte, nicht aber die 
Auswirkung der Ablegung bestimmter Prüfungen dar-
stellen sollte, ohne Rücksicht darauf, welchen Beruf 
die betreffenede Person ausgeübt hat. 
Damit war der NÖ Berufsjäger entgültig aus dem Jagd-
gesetz verschwunden. 
Der Berufsjäger Karl Hofmarcher war einer der Letzten, 
der die Staatsprüfung 1961 ablegte. Herr Johann Baier 
hatte weniger Glück. Er begann seine Lehre 1962 , die 
Staatsprüfung konnte er aber in Nierderösterreich nicht 
mehr ablegen und musste nach Salzburg zur Prüfung 
fahren.
Nachdem bekannt geworden war, dass die Staatsprü-
fung für den Berufsjäger in Niederösterreich nicht mehr 
abgelegt werden konnte, gab es natürlich vereinzelte 
Beschwerden. Aber ohne eine Vereinigung, wie es sie 
in anderen Bundesländern schon  gab, erreichte man 
praktisch nichts.  
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Um 1970 versuchte eine kleine Gruppe von Aufsichts-
jägern den Beruf des Jägers als Lehrberuf wieder zu 
beleben. Vom damaligen LJM. Ö.R. Bierbaum wurde 
aber eine klare Absage an dieses Vorhaben erteilt. Die 
Zeit war noch nicht reif um dieses Projekt zum Erfolg 
zu führen. 
Anfang der 90iger Jahre begann Hans-Peter Krammer, 
Jäger bei Dr. Gürtler in Lilienfeld, Kollegen zu der Idee 
einer Neugründung einer Berufsjägervereinignung 
zu befragen. Die Reaktionen waren verhalten. Als er 
auf Heribert Pfeffer, Jäger bei Mag. Julius Eberhart in 
Annaberg, traf, war die Zeit gekommen. Jetzt hatten 
sich die richtigen Leute gefunden. Zwei unermüdliche 
„Kämpfer“, die noch dazu bei zwei einflussreichen 
Persönlichkeiten angestellt waren, die bald von ihrem 
Vorhaben überzeugt waren und kräftige Unterstützung 
leisteten. 

Oftmals waren Rückschläge zu verkraften aber immer 
mehr Personen förderten dieses Projekt, an erster 
Stelle sind hier der NÖ Landesjagdverband mit LJM 
Dr. Christian Konrad und Geschäftsführer des Landes-
jagdverbandes Dr. Peter Lebersorger zu nennen. Be-
sonders, Dr. Lebersorger, der als gelernter Jurist viele 
„Steine aus dem Weg geräumt hat“, muss hier herzlich 
gedankt werden. 

Aber auch die Landarbeiterkammer mit dem leider 
viel zu früh verstorbenen damaligen Präsidenten Dr. 
Schaufler unterstützte die Neugründung. 

Kollegen aus der Steiermark und anderen Bundeslän-
dern wurden befragt und halfen begeistert bei der Neu-
gründung mit.
Ein Proponentenkomitee mit Hans-Peter Krammer und 
Heribert Pfeffer wurde gebildet.
Satzungen zur Vereinsgründung waren eine der ersten 
und wichtigsten Arbeiten.
Adressen der Interessenten wurden gesammelt, Fra-
gebögen an viele Betriebe verschickt, um auch ein Bild 
der Vorstellungen der Arbeitgeber zu erhalten.
Ausbildungsprofile mussten erstellt werden, Über-
gangsbestimmungen vom alten Aufsichtsjägermodell 
zum neu ausgebildeten Berufsjäger mussten entwor-

fen werden.
Am 22. Jänner 1994 lagen erste konkrete Pläne der 
Gründung vor. 

Grundzüge der Satzungen:

1. Zielgruppen
2. Aufgabenbereich
3. Unabhängigkeit

Vorgangsweise:

1. Ausarbeiten einer Rohfassung
2. Ansprechen von Zielpersonen
3. Sammlung von Personaldaten
4. Unterstützung suchen
5. Gründung und Anmeldung der Vereinigung 
nach Vereinsrecht

Am 5. Jänner 1995 erhielten die Betreiber den Be-
scheid der Sicherheitsdirektion für Niederösterreich, 
dass der 

"Verein der Niederösterreichischen 
Berufsjäger" 

gegründet wurde. 

Neugründung

Anfang März 1995 wurde Dipl.-Ing. Dr. Reimoser, Vet.
Med.Univ.Wien, um Vorschläge ersucht. 

Er nannte die Idee dieser Neugründung zukunftswei-
send und erklärte einige Standpunkte aus seiner Sicht:
• Berufsjäger sollen sich nicht in das Eck, nur  
 Schalenwild-Bewirtschafter zu sein, abdrän 
 gen lassen
• Sie sollen für neue Aufgaben offen sein (z.B.  
 Ökologische Aufgaben zu übernehmen)
• Bei Wildtieren unbedingt den Lebensraum be 
 rücksichtigen
• Funktion des Waldes beachten
• Fachlich und räumlich das Berufsbild  
 erweitern
• Experten für Lebensraumgestaltung werden  
 gefragt sein
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Der 30. März 1995 ist die wahre Geburtsstunde der 
neu gegründeten Berufsjägervereinigung. In Annaberg 
- Reith wurde die Gründungsversammlung abgehalten. 

Bei dieser Veranstaltung wurde die Satzung vorgestellt 
und die erste Wahl der Funktionäre durchgeführt, circa 
30 Berufsjäger nahmen an dieser Sitzung teil. 
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Von links hinten : Josef Brunner - Mitterbach , Horst Schweiger - Mitterbach, Hannes Kober - Vois ( Schwarzau/
Geb.), Stefan Schweighofer - St. Aegyd, Josef Teufl - Lackenhof, Fritz Wolf - Melk, Helmut Enne - Schwarzenbach/
Pielach, Christian Kupfer - Gösing, Gerhard Karrer - Freiland, Martin Lahner - Binderau, Thomas Dam - Stockerau, 
Johann Schweiger - St. Veit/ Gölsen, Wolfgang Pfeffer - Türnitz, Leopold Mayer - Scheibbs – Neustift, Karl Buder - 
Puchenstuben, Christian Buder - Gösing, Martin Terschi - Göstling, 

Vordere Reihe von links :Vorstand : Karl Weixelbraun - Allentsteig ( Waldviertel ), Hubert Schagerl - Gaming 
( Mostviertel ), Kurt Nutz - Puchenstuben ( Kassier ), Heribert Pfeffer ( Obmann), Hans-Peter Krammer ( Obm. Stell-
vertreter ), Raimund Kandlbauer ( Industrieviertel ), Pock Karl - Seefeld-Kadolz ( Weinviertel )

Schriftführer Dr. Peter Lebersorger ( nicht am Foto)
Ehrengäste ( Kerschbaumer, Konrad Steir, Bjv, Reimoser, Melnitzky, Medosch LAK, Steiner E. BJM STv. )
Am Foto sind nur die Gründungsmitglieder. 
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Ein wichtiger Punkt bei der Gründungsversammlung 
war das Entwerfen einens Standesabzeichens. Ob-
mann Heribert Pfeffer ersuchte um Mithilfe und Vor-
schläge bei der dieser wichtigen Angelegenheit. 
Jetzt war viel erreicht worden, aber man brauchte noch 
eine gut überlegte, praxisbezogene Ausbildungsord-
nung. 

Aber der Berufsjäger von 
Niederösterreich hatte endlich 
eine Vereinigung.

Am 12. Oktober 1995 wurde aus mehreren 
Vorschlägen das Standesabzeichne der NÖ 
Berufsjäger beschlossen. 
Als Wappentier wurde der schlaue, versteckt 
lebende Haselhahn gewählt.

Weitere Vorschläge:
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Seit der Neugründung haben folgende Lehrlinge die 
Berufsjägerpüfung mit Erfolg abgelegt:

Schweiger Peter       13. 12. 2001
Kupfer Christian jun.      18. 11. 2002
Walcher Wilfried               18. 11. 2003
Wambach Christoph       02. 07. 2004
Pöchhacker Martin        02. 07. 2004
Höllmüller Bernhard      15. 07. 2005
Simpkins Julian         31. 08. 2007
Brunner Hubert         31. 08. 2007
Bichler Stefan         28. 10. 2009
Groiss Wolfgang                   08. 11. 2010
Niedermayer Jürgen        08. 11. 2010
Schwein Mario         20. 12. 2012
Schweighofer Matthias       22.07. 2013
Dam Mathias        22.07. 2013
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Mitgliederliste der NÖ Berufsjägervereinigung

RJ Aigner Siegfreid

RJ Aigner Alfred

RJ Apfl Karl

Lehrl. Anautovic  Daniel

ROJ Baier Johann

RJ Bichler Stefan

Lehrl. Bichler Patrick

RJ Brandstätter Johann

RJ Brunner Hubert

ROJ Brunner Josef

Hr. Buder Karl

Hr. Christen Dieter

RJ Dam Thomas

RJ Dam Mathias

ROJ Divis Josef

ROJ Enne Helmuth

Lehrl. Gesperger Manuel

Hr. Grossinger Mauritz

Hr. Harrauer Manfred

RJ Haider Bernhard

RJ Heindl Michael

RJ Hampel Martin

RJ Herschter Johann

ROJ Hofmarcher Karl

RJ Hofer Michael

ROJ Kandlbauer Raimund

RJ Kandlbauer Rupert jun.

RJ Karrer Gerhard

RJ Kiefer Christian

RJ Kober Johannes

ROJ Köll Stefan

RJ Kupfer Christian jun.

WM Kupfer Christian sen.

Lehrl. Kühschitz Mathias

RJ Lahner Martin

ROJ Leber Emmerich

ROJ Mayer Leopold

ROJ Niedermayer Ernst

RJ Niedermayer Jürgen

ROJ Nutz Kurt

RJ Obernberger Bernhard

Paltram Harald

WM Pfeffer Heribert

RJ Pfeffer Wolfgang
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RJ Pöchhacker Martin

ROJ Pock Karl

RJ Poherzelsky Günther

RJ Rogge Christoph

ROJ Roth Leo Josef

ROJ Schandl Helmut

ROJ Schneck Otto

RJ Schwarz Herbert

ROJ Schweiger Johann

RJ Schweiger Peter

RJ Schweighofer Matthias

ROJ Schweighofer Stefan

RJ Schwein Mario

ROJ Seidl Franz

ROJ Sgardelli Ferdinand

RJ Simpkins Julian

Hr. Sprinzl Rudolf

ROJ Steiner Alois

RJ Teleu Peter Jan

RJ Terschi Martin

ROJ Teufel Josef

He. Teufl Heinrich

Hr. Wambach Christoph

RJ Weichelbraun Karl

ROJ Wögerer Josef

ROJ Wolf Friedrich

RJ Wurzenberger Christian

Lehrl. Zauner Simon

ROJ Zarycka Michael
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Hans Peter Krammer war jener Jäger, der die 
Grundidee zm Wiederaufleben des NÖ Berufsjäger-
standes hatte.
Er wechselte 1998 in die Steiermark zu seinem ehema-
ligen Lehrbetreib (Mayr-Melnhof).
Aufgrund seines Einsatzes für die Neugründung des 
NÖ Berufsjägerverbandes wurde er zum Ehrenmitglied 
ernannt.

Landesjägermeister Dr. Christian Konrad war 
die entscheidende Persönlichkeit zur Neugründung. 
Ohne seine positive Einstellung zu den Berufsjägern 
und seine hervorragenden Beziehungen wäre eine 
Gründung nicht möglich gewesen!

Dr. Peter Lebersorger, Geschäftsführer der NÖ 
Jagdverbandes, leistete durch seinen persönlichen, 
unermüdlichen Einsatz und seine juristischen Fähig-
keiten einen wesentlichen Beitrag zur Neugründung. 
Bis zum heutigen Tag kann sich jeder Berufsjäger auf 
seine Unterstützung verlassen.

Mag. Julius Eberhardt sen. war der erste, der 
seinen Betrieb zur Lehrlingsausbildung zur Verfügung 
stellte. Immer wieder unterstützte er die Berufsjäge-
rausbildung. Leider verstarb er viel zu früh!

WM Pfeffer Heribert 
Seinen uneigennützigen Einsatz, seiner Hartnäckigkeit 
und seiner eigenen Art Verhandlungen zu führen ver-
danken wir sehr viel. Wäre Heribert Pfeffer mit seinem 
Durchhaltevermögen nicht gewesen, gäbe es heute in 
Niederösterreich keine Berufsjägervereinigung!

Ehrenmitglieder

Pfeffer Heribert 1995 - 2009
Schandl Helmut ab 2009

Obmann- Stellvertreter

Krammer Hans-Peter 1995 - 1998
Karrer Gerhard  1998 - 2005
Schandl Helmut  2005 - 2009
Rogge Christoph  ab 2009

Obmänner
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Nach fast 80 Jahren ist es auch in Niederösterreich ge-
lungen, eine Berufsjägervereinigung zu gründen. 
Nun hat man auch zur Unterstützung die Landarbeiter-
kammer, an die man sich mit verschiedensten Proble-
men wenden kann.
Nach all den Tiefschlägen, die bis zur Abschaffung der 
Staatsprüfung geführt haben, sollten wir glücklich sein, 
eine starke, schlagkräftige Vertretung zu haben. Im 
Landesjagdverband sind wir zu einem fixen Bestandteil 
ihrer Jagdpolitik geworden. Ein so vielseitiges Bundes-
land, das jagdlich vom Niederwild bis zum Gamswild 
alles zu bieten hat, braucht gut ausgebildete Berufsjä-
ger, die der Vielfältigkeit dieser Aufgaben Herr wird. Wir 
dürfen aber jetzt nach 20 Jahren der Gründung unse-
rer Vereinigung nicht aufhören uns weiterzubilden. Wie 
sagte es Kollege Neubacher so treffend: „Die Zukunft 
wird nicht aus ein bisschen Hirsche füttern, Pirsch füh-
ren und den Hut schief aufsetzen bestehen, sondern 
wir müssen es schaffen, in dieser völlig veränderten 
Gesellschaft diese neuen Aufgaben zu bewältigen.“

Die Menschen in der heutigen Zeit verlieren jedes Jahr 
mehr Verständnis für die Natur. Es wird einmal eine 
Hauptaufgabe unserer kleinen Gruppe von Berufsjä-
gern sein, die Abläufe zwischen Wald, Wild und Natur  
den Naturinteressierten näher zu bringen. Das heißt: 
Wir müssen uns als Profis, die fast jede Pflanze, das 
Verhalten aller bei uns lebender Tiere kennen, präsen-
tieren. Das wird eine sehr starke Veränderung  unserer  
jetzigen Ausbildung erfordern. 
Lassen wir uns überraschen, wie die Zukunft der Be-
rufsjäger aussehen wird. Aber vergessen wir nie, dass 
wir die so wichtige Gründung der Berufsjägervereini-
gung hauptsächlich zwei Kollegen verdanken:

Heribert Pfeffer 

und Hans-Peter Krammer

Schlusswort
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Für die Jagd 
     mein Herz,
 für die Natur 
     mein Leben!
        Die NÖ Berufsjäger


